






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Herzlich willkommen bei E.ON
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Ihr persönlicher Service: [email protected] Serviceportal Mein E.ON: www.eon.de/meineon T 08 71-95 38 62 00 F 08 71-95 38 62 20 Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa 9-14 Uhr



E.ON Energie Deutschland GmbH · Postfach 14 75 · 84001 Landshut



E.ON Energie Deutschland GmbH Postfach 14 75 84001 Landshut



Herrn Herbert Brunnbauer Friedensplatz 4 84347 Pfarrkirchen



Bitte immer angeben: Vertragskonto 232043100263 Rechnungsnummer 210018689678



Herzlich willkommen bei E.ON



12. November 2017



Sehr geehrter Herr Brunnbauer, schön, dass Sie sich für uns entschieden haben. Ab 20. Januar 2018 beliefern wir Sie mit Energie. Es ist uns wichtig, dass Sie zufrieden sind. Wir sind gern für Sie da.



Ihr Tarif: E.ON OptimalStrom 24



Mit diesem Tarif profitieren Sie von attraktiven Konditionen und einem umfassenden Service. Verbunden mit Ihrem Tarif ist eine Preisgarantie bis 30. September 2019* und Sie erhalten einen Bonus in Höhe von 25,00 Euro*. Für Ihre Unterlagen haben wir alle wichtigen Informationen zu Ihrem Vertrag auf den folgenden Seiten unter diesen Punkten zusammengefasst: Daten



Termine und Optionen



Tarif



Abschlag



Service und Kontakt



Ihr erster Abschlag



Bitte überweisen Sie Ihren ersten Abschlag bis 05. Februar 2018. Alle Informationen dazu finden Sie unter „Abschlag“.



Kommen Sie bei Fragen einfach auf uns zu. Sie können uns ganz bequem und flexibel erreichen: telefonisch, per Post oder online. Wählen Sie einfach den Weg, der für Sie komfortabel und sicher ist. Wir freuen uns auf Sie.
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PUWM1304215583B



Freundliche Grüße Ihre E.ON Energie Deutschland GmbH



* siehe beiliegende Preis- und Lieferbedingungen zur Preisgarantie sowie AGB zu Ihrem Bonus



E.ON Energie Deutschland GmbH · Arnulfstraße 203 · 80634 München · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Ingo Luge · Geschäftsführer: Robert Hienz (Vorsitzender), Christian Barr, Dr. Uwe Kolks, Dr. Wolfgang Noetel, Dr. Heinz Rosenbaum · Amtsgericht München · HRB 209327 · Ust.-Id.-Nr. DE259922663 HypoVereinsbank München · IBAN DE04 7002 0270 0062 0043 12 · BIC HYVEDEMMXXX



Ihre Vertragsbestätigung im Detail Daten



Termine und Optionen



Tarif



Abschlag
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Service und Kontakt



Ihre Daten Persönliche Angaben Name: Adresse: E-Mail: Telefon: Geburtsdatum:



Bankverbindung



Herbert Brunnbauer Friedensplatz 4 84347 Pfarrkirchen nicht angegeben 0172-8468809 03.04.19XX



nicht angegeben



Verbrauchsstelle Lieferbeginn: Zählernummer: Adresse: Netzbetreiber:



Fehlen noch Angaben oder stimmen Daten nicht?



20.01.2018 H66226723 Friedensplatz 4 84347 Pfarrkirchen Stadtwerke Pfarrkirchen Äußere Simbacher Str. 7 84347 Pfarrkirchen



Am bequemsten können Sie Ergänzungen oder Korrekturen über Ihr Serviceportal „Mein E.ON“ vornehmen.



Was ist der Netzbetreiber?



Der Netzbetreiber ist für das Strom- bzw. Erdgasnetz verantwortlich. Durch dieses Netz wird die Energie bis zu Ihrer Verbrauchsstelle geleitet. Er ist beispielsweise Ihr Ansprechpartner bei Stromausfällen und technischen Fragen rund um Ihren Zähler. Ihr Netzbetreiber und wir sind voneinander unabhängige Unternehmen.



Daten



Termine und Optionen



Tarif



Abschlag



Service und Kontakt



Ihre Termine und Optionen Abschlagszahlung



Ablesung



Jahresrechnung



Zahlungsweise: Bankeinzug x Überweisung



Zur Ermittlung des Zählerstands für Ihre Jahresrechnung erhalten Sie von uns rechtzeitig eine Erinnerung.



Rechnungserhalt: x Post Online in „Mein E.ON“



Termin Zahlung: x Anfang des Monats Mitte des Monats Ende des Monats



Voraussichtlicher Termin: Ende Januar 2019



Voraussichtlicher Termin: Februar 2019



Noch ein Hinweis: In manchen Fällen liest Ihr Netzbetreiber den Zählerstand zusätzlich ab.



Möchten Sie den bequemen Bankeinzug nutzen?



Dies können Sie ganz einfach einrichten: Entweder in Ihrem persönlichen Serviceportal „Mein E.ON“ oder mit dem beiliegenden SEPA-Lastschriftmandat.
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Tarif
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Abschlag



Service und Kontakt



Ihr Tarif: E.ON OptimalStrom 24 • • •



Mit diesem Tarif profitieren Sie von attraktiven Konditionen und einem umfassenden Service. Sie haben eine Preisgarantie bis 30. September 2019 (siehe auch beiliegende Preis- und Lieferbedingungen). Ihr Vertrag läuft bis 31. August 2019 und verlängert sich automatisch um 12 Monate. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie mit einer Frist von 1 Monat zum Laufzeitende kündigen, spätestens bis 31. Juli 2019.



Ihre Preise Arbeitspreis netto



Grundpreis netto



brutto



brutto



bis 10000 kWh/Jahr



21,09 ct/kWh



25,10 ct/kWh



100,00 €/Jahr



119,00 €/Jahr



ab 10001 kWh/Jahr



22,09 ct/kWh



26,29 ct/kWh



-



-



Preisstand: 01.07.2017. Gerundete Bruttopreise inkl. 19% Umsatzsteuer.



Daten



Termine und Optionen



Tarif



Abschlag



Service und Kontakt



Ihr Abschlag: 34,00 € brutto = 28,57 € (netto) + 5,43 € (19% MwSt.) Bitte überweisen Sie den Abschlag zu folgenden Terminen auf unser Konto mit der IBAN DE04 7002 0270 0062 0043 12 (UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK)). Geben Sie dabei bitte als Verwendungszweck Ihr Vertragskonto 232043100263 an.



05.02.



05.03.



05.04.



07.05.



05.06.



05.07.



06.08.



05.09.



05.10.



05.11.



05.12.



2018



07.01. 2019



Ihren Bonus berücksichtigen wir wie vereinbart (siehe beiliegende AGB) in Ihrer ersten Rechnung. Diese erhalten Sie voraussichtlich im Februar 2019. Möchten Sie Ihren Abschlag anpassen?



Sie können die Höhe des Abschlags ganz einfach ändern. Am bequemsten geht dies in Ihrem Serviceportal „Mein E.ON“.



Daten



Termine und Optionen



Tarif



Abschlag



Service und Kontakt



E.ON SmartCheck – Vorausschauen statt Nachzahlen Mit dem E.ON SmartCheck haben Sie Ihre Energiekosten immer unter Kontrolle.



Bei vielen unserer Tarife können Sie mit dem E.ON SmartCheck prüfen, ob Ihr Abschlag zu Ihrem tatsächlichen Verbrauch passt. So können Sie früh Nachzahlungen vermeiden.
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Einfach in Ihrem Serviceportal „Mein E.ON“ anmelden, E.ON SmartCheck anklicken und aktuellen Zählerstand eingeben.
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Mein E.ON - Ihr persönliches Serviceportal Mit einem Klick haben Sie alles im Blick. Sie können 24 Stunden, 7 Tage die Woche vieles rund um Ihren Vertrag bequem online erledigen. In Ihrem persönlichen Serviceportal „Mein E.ON“ können Sie zum Beispiel • • • • • •



Zählerstände eingeben Abschlag anpassen Persönliche Daten ändern Vertragsdetails einsehen Bankdaten anpassen … und vieles mehr



Registrieren ist ganz einfach: Gehen Sie auf www.eon.de/meineon und fordern Sie Ihren persönlichen Registrierungscode für Ihr Vertragskonto 232043100263 an.



Frag E.ON – Antworten auf Ihre Fragen Unter www.eon.de/frag-eon erhalten Sie Antworten auf viele Ihrer Fragen, können direkt Ihre Erfahrungen mitteilen und mit unseren Community-Experten diskutieren. Mehrere Themengebiete stehen Ihnen zur Verfügung: Service & Rechnung, Strom, Erdgas und Energiezukunft



So erreichen Sie uns



Internet www.eon.de



Telefon Fax



0871 - 95 38 62 00 0871 - 95 38 62 20



E-Mail Mo - Fr 8-20 Uhr, Sa 9-14 Uhr [email protected]



Post E.ON Energie Deutschland GmbH Postfach 1475 84001 Landshut



E.ON Energie Deutschland GmbH Postfach 14 75 84001 Landshut



SEPA-Lastschriftmandat 1) Angaben zur Verbrauchsstelle



232043100263 Vertragskonto



Herbert



Brunnbauer



Vorname(n)



Nachname(n)



Friedensplatz



4



Straße



84347 Postleitzahl



Hausnummer



Pfarrkirchen Ort



Ortsteil



Telefonnummer



Email-Adresse



2) Bankverbindung Hiermit ermächtige ich/ ermächtigen wir [Nichtzutreffendes bitte streichen] E.ON Energie



Deutschland GmbH mit der Gläubiger Id. DE41EON00000129793, Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die von E.ON Energie Deutschland GmbH auf mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Referenznummer für Ihr SEPA-Mandat teilen wir Ihnen separat mit.



Vorname(n) Kontoinhaber (nur falls abweichend von Pkt. 1)



Name(n) Kontoinhaber (nur falls abweichend von Pkt. 1)



IBAN



BIC



Kreditinstitut



Ort



Hinweis: Ich kann/ wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die



ZSEPA_MANDAT



Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.



Datum



Ort



Unterschrift(en) Kontoinhaber



3. Preise3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.5 Preise Preisgarantie Voraussetzungen Nutzung Laufzeit und und des Lieferbedingungen Kündigung Serviceportals für E.ON für die OptimalStrom Stromlieferung 'Meinsowie E.ON' 24 AGB Rechtliche Hinweise: Erklärungen, Widerrufsbelehrung, Preisund Lieferbedingungen



Ihre abgegebenen Erklärungen x Sie haben E.ON mit der Lieferung von Strom für die



vorgenannte Verbrauchsstelle unter Einbeziehung der beigefügten Allgemeinen Stromlieferbedingungen (AGB) als wesentlicher Vertragsbestandteil telefonisch beauftragt. Neben den AGB ist den Vertragsdokumenten das MusterWiderrufsformular beigefügt. Der Vertrag kommt durch Annahme von E.ON zustande und ersetzt ab Lieferbeginn alle bisherigen Vereinbarungen über die Stromlieferung für die im Vertrag genannte Verbrauchsstelle zwischen Ihnen und E.ON.



x Sie haben E.ON bevollmächtigt, den für die vorgenannte Verbrauchsstelle derzeit bestehenden Liefervertrag zu kündigen.



Der Nutzung Unter E.ON Die Wenn Kurzzeitige Preise Vertrag ermöglicht diesen Sie 'Mein sich finden garantieren Beeinträchtigungen hat von Voraussetzungen bei zunächst E.ON' Ihnen 'Mein Sie 'Mein im nutzen, wir die E.ON' E.ON' Auftrag eine Ihnen kostenfreie können verpflichten registrieren, Laufzeit liefern in unter abweichend derSie wir Punkt Verfügbarkeit Nutzung bisjederzeit Ihnen zum Sie stellen 3.von sich 31.8.2019. des Strom: Ziffer widerrufen. Sie Ihre von bitte Ihre 6Er der Allgemeinen Stromversorgung Serviceportals sicher, Die Zugangsdaten 'Mein verlängert imE.ON' Serviceportal dasssich sind E.ON Stromlieferbedingungen 'Mein vertraulich danach zum stets erfolgt gespeicherten, E.ON'. Beispiel über jeweils nur zu Wenn Ihre behandeln. über im automatisch aktuell Zusammenhang Sie inländische personenbezogenen E.ON inklusive gültige Ihre umNetze E-Mailweitere E-Mailaller mitund12in Umlagen, Niederspannung, Adresse Daten Wartungsarbeiten Monate, werden mitteilen, verfügt. wenn Steuern im er nicht Sie Anschluss und ist möglich. nutzen E.ON Abgaben mit berechtigt, einer gelöscht. einebis Frist moderne zum von Ihnen 30.9.2019. 1 Messeinrichtung Monat eine E-Mail zum Ende für oderjeweiligen Ihre der Registrierung ein intelligentes Vertragslaufzeit in 'Mein Messsystem E.ON' gekündigt zugemäß schicken. wird. § 2 MsbG Im Falle odereines x Umzugs Sie haben bevollmächtigt, die erforderlichen Verträge eine sonstige giltE.ON der Messeinrichtung bestehende Liefervertrag (einen Niederspannungsan der neuen mit dem örtlichen Netzbetreiber abzuschließen. Eintarifzähler) Verbrauchsstelle und fort. Ihre Bei Abnahmemenge Umzug sind Siebeträgt verpflichtet, maximal uns 100.000 Ihren Umzugstermin kWh/Jahr. Nutzen nebstSie neuer eineAdresse modernespätestens oder eine vier sonstige Wochen vor Messeinrichtung, dem Umzugstermin ist es außerdem mitzuteilen,erforderlich, damit wirbereits Sie dass Sie haben bestätigt, dass Sie schnellstmöglich – also Ihr rechtzeitig für neuen die Abwicklung Verbrauchsstelle der Belieferung weiterbeliefern vorNetzbetreiber Ablauf an derder Widerrufsfrist – mit Strom zu den Standardlastprofile können. Wenn dieses die Weiterbelieferung anwendet. an eine der der neuen Bedingungen VertragesWenn beliefert werden möchten, Voraussetzungen Verbrauchsstelle im fürFalle die Stromlieferung desist Umzugs des nicht Kunden odernicht nicht wenn dies für E.ON möglich (z. B. späterer Lieferbeginn mehr möglich vorliegt, ist (z.B.kann keinder Anschluss Vertrag für mitdie einer vertraglich Frist vonvereinbarte einem wegen Vertragsbindung). Monat zumvorhanden, Energieart Monatsende bereits in Textform entsprechender (z. B. Brief,Liefervertrag E-Mail, Fax) gekündigt im Falle eines werden. Zusammenzugs an der neuen Verbrauchsstelle vorhanden), kann der Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Umzugstermin gekündigt werden. Die Regelung zu den Sonderkündigungsrechten im Falle einer Preisänderung bzw. Änderung der Vertragsbedingungen finden Sie in den Allgemeinen Stromlieferbedingungen. Eine Kündigung aus den vorgenannten Gründen bedarf der Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax). Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (nach § 314 BGB) bleibt unberührt.



Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (E.ON Energie Deutschland GmbH, Arnulfstraße 203, 80634 München, per Telefon: 08 71-95 38 62 00, per Fax: 08 71-95 38 62 20, per E-Mail: [email protected]) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Widerrufsfolgen Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine



andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.



Preis- und Lieferbedingungen Arbeitspreis netto



brutto



Grundpreis netto



brutto



bis 10000 kWh/Jahr



21,09 ct/kWh



25,10 ct/kWh



100,00 €/Jahr



119,00 €/Jahr



ab 10001 kWh/Jahr



22,09 ct/kWh



26,29 ct/kWh



-



-



Preisstand: 01.07.2017. Gerundete Bruttopreise inkl. 19% Umsatzsteuer.



3. Preise- und Lieferbedingungen



3.4.5



3.1 Preise



Die Preise finden Sie im Auftrag unter Punkt 3.



Kurzzeitige Beeinträchtigungen in der Verfügbarkeit von 'Mein E.ON' sind zum Beispiel im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten möglich.



3.2 Preisgarantie für E.ON OptimalStrom 24



3.5 Laufzeit und Kündigung



Die Preise garantieren wir Ihnen abweichend von Ziffer 6 der Allgemeinen Stromlieferbedingungen inklusive aller Umlagen, Steuern und Abgaben bis zum 30.9.2019.



Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit bis zum 31.8.2019. Er verlängert sich danach jeweils automatisch um weitere 12 Monate, wenn er nicht mit einer Frist von 1 Monat zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit gekündigt wird. Im Falle eines Umzugs gilt der bestehende Liefervertrag an der neuen Verbrauchsstelle fort. Bei Umzug sind Sie verpflichtet, uns Ihren Umzugstermin nebst neuer Adresse spätestens vier Wochen vor dem Umzugstermin mitzuteilen, damit wir Sie rechtzeitig an der neuen Verbrauchsstelle weiterbeliefern können. Wenn die Weiterbelieferung an der neuen Verbrauchsstelle im Falle des Umzugs des Kunden nicht möglich ist (z.B. kein Anschluss für die vertraglich vereinbarte Energieart vorhanden, bereits entsprechender Liefervertrag im Falle eines Zusammenzugs an der neuen Verbrauchsstelle vorhanden), kann der Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Umzugstermin gekündigt werden. Die Regelung zu den Sonderkündigungsrechten im Falle einer Preisänderung bzw. Änderung der Vertragsbedingungen finden Sie in den Allgemeinen Stromlieferbedingungen. Eine Kündigung aus den vorgenannten Gründen bedarf der Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax). Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (nach § 314 BGB) bleibt unberührt.



3.3 Voraussetzungen für die Stromlieferung



Unter diesen Voraussetzungen liefern wir Ihnen Strom: Ihre Stromversorgung erfolgt nur über inländische Netze und in Niederspannung, Sie nutzen eine moderne Messeinrichtung oder ein intelligentes Messsystem gemäß § 2 MsbG oder eine sonstige Messeinrichtung (einen NiederspannungsEintarifzähler) und Ihre Abnahmemenge beträgt maximal 100.000 kWh/Jahr. Nutzen Sie eine moderne oder eine sonstige Messeinrichtung, ist es außerdem erforderlich, dass Ihr Netzbetreiber für die Abwicklung der Belieferung Standardlastprofile anwendet. Wenn eine der Voraussetzungen für die Stromlieferung nicht oder nicht mehr vorliegt, kann der Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) gekündigt werden. 3.4 Nutzung des Serviceportals 'Mein E.ON' 3.4.1



E.ON ermöglicht Ihnen die kostenfreie Nutzung des Serviceportals 'Mein E.ON'. Wenn Sie E.ON Ihre E-MailAdresse mitteilen, ist E.ON berechtigt, Ihnen eine E-Mail für Ihre Registrierung in 'Mein E.ON' zu schicken. 3.4.2



Wenn Sie sich bei 'Mein E.ON' registrieren, stellen Sie bitte sicher, dass E.ON stets über Ihre aktuell gültige E-MailAdresse verfügt. 3.4.3



Die Nutzung von 'Mein E.ON' können Sie jederzeit widerrufen. Die im Serviceportal gespeicherten, personenbezogenen Daten werden im Anschluss gelöscht. 3.4.4



Wenn Sie 'Mein E.ON' nutzen, verpflichten Sie sich Ihre Zugangsdaten vertraulich zu behandeln.



Allgemeine Stromlieferbedingungen 1



Gegenstand des Vertrags Die E.ON Energie Deutschland GmbH („wir“) liefert für Ihre Verbrauchsstelle Strom an das Ende des Netzanschlusses. Die Nennspannung beträgt dabei 400/230 V, die Nennfrequenz circa 50 Hz. Für die Qualität des Stroms, also insbesondere die Nennspannung und die Nennfrequenz, ist ausschließlich Ihr Netzbetreiber verantwortlich. Kommt es zu kurzzeitigen Spannungs- und Frequenzänderungen, bedeutet dies keine Abweichung der Qualität Ihres Stroms. 2 Umfang der Stromlieferung 2.1 Wir decken Ihren gesamten über das Stromnetz bezogenen Strombedarf zu den Bedingungen dieses Vertrags. Wir beliefern Sie nicht für den Anteil Ihres Strombedarfs, den Sie durch Eigenanlagen aus Erneuerbaren Energien, aus Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung oder durch Notstromaggregate decken. Außerdem beliefern wir Sie nicht, soweit dieser Vertrag zeitliche Beschränkungen vorsieht (z.B. bei Nachtspeicherheizungen) oder soweit wir an dem Bezug oder der Lieferung von Strom durch folgende Ursachen gehindert sind: - höhere Gewalt (z.B. Unwetter) oder - sonstige Umstände, die wir nicht beseitigen können oder deren Beseitigung uns im Sinne von § 36 Absatz 1 Satz 2 EnWG wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann. Wir sind ebenfalls von der Lieferpflicht befreit, solange - eine Störung des Netzbetriebs inklusive des Netzanschlusses vorliegt, - Ihr Netzbetreiber den Netzanschluss und die Nutzung des Anschlusses unterbrochen hat und dies nicht auf einer unberechtigten Unterbrechung der Versorgung nach Ziffer 11 beruht. 2.2 Eine Störung des Netzbetriebs inklusive des Netzanschlusses kann bei Ihnen zu einem Schaden führen. In diesem Fall informieren wir Sie auf Wunsch unverzüglich über die bei Ihrem Netzbetreiber liegenden Tatsachen, die mit der Schadensverursachung zusammenhängen. Dies gilt allerdings nur, wenn wir die Tatsachen kennen oder in zumutbarer Weise aufklären können. 3 Zustandekommen des Vertrags, Beginn der Lieferung Der von Ihnen erteilte Auftrag zur Stromlieferung ist Ihr Angebot an uns zum Abschluss dieses Vertrags. An Ihr Angebot sind Sie gemäß § 147 Absatz 2 BGB unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften zum Wechsel eines Lieferanten gebunden. Mit der Mitteilung, ab wann wir Sie gemäß diesem Vertrag beliefern, nehmen wir Ihr Angebot an. Die Information erfolgt in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail). Wir liefern den Strom zum nächstmöglichen Termin. Wenn Sie neu eingezogen sind, beginnt die Lieferung frühestens zum gewünschten Termin. Wir können es aber auch ablehnen, den Vertrag mit Ihnen abzuschließen. In diesem Fall informieren wir Sie selbstverständlich ebenfalls. 4 Bonus Wenn Sie einen einmaligen Bonus für den Abschluss des Vertrags erhalten, teilen wir Ihnen die Höhe vor Abgabe Ihres Angebots mit. Wir berücksichtigen den Bonus in der ersten Rechnung dieses Vertrags und nicht bereits bei Ihren Abschlagszahlungen. Wenn Sie den Vertrag während der Erstvertragslaufzeit wegen einer Änderung der Preise oder Vertragsbedingungen kündigen, erhalten Sie den Bonus wie vereinbart. Dies gilt nur, wenn Sie zum Zeitpunkt der Kündigung bereits zu den Bedingungen dieses Vertrags beliefert werden. Sie erhalten keinen Bonus, wenn der Vertrag aus anderen Gründen endet, bevor die Erstvertragslaufzeit abgelaufen ist. In manchen Fällen erhalten ausdrücklich nur Neukunden einen Bonus. Sie sind Neukunde, wenn Sie in den letzten sechs Monaten vor Abschluss des Vertrags an der vertraglichen Verbrauchsstelle nicht von uns mit Strom beliefert wurden. In manchen Fällen erhalten ausdrücklich nur Bestandskunden einen Bonus. Bestandskunden sind alle Kunden außer Neukunden. 5 Preisbestandteile 5.1 Unsere Nettopreise (ohne Umsatzsteuer) enthalten - die Kosten für den Bezug (inklusive Erzeugung), den Transport, den Messstellenbetrieb inklusive Messung, den Vertrieb, - die Konzessionsabgabe, - staatlich veranlasste Umlagen (aktuell: EEG-Umlage, KWKG-Umlage, Umlage nach § 17f EnWG („Offshore-Umlage“), Umlage nach § 13 Abs. 4b EnWG/§ 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten („Umlage zu abschaltbaren Lasten“), Umlage nach § 19 StromNEV) sowie - die Stromsteuer. Unsere Bruttopreise ergeben sich aus den Nettopreisen zuzüglich der Umsatzsteuer. 5.2 Wenn Sie einen Dritten mit dem Messstellenbetrieb beauftragen, erstatten wir Ihnen die dafür in unseren Preisen enthaltenen Kosten. 6 Preisänderungen Wir werden bei Preisänderungen (Preiserhöhungen und -senkungen) die öffentlich ermittelbaren Wettbewerberpreise für vergleichbare Sonderkundenverträge im Postleitzahlengebiet Ihrer Verbrauchsstelle in den Blick nehmen. Für die jeweilige Preisänderung gelten die folgenden Regeln: 6.1 Anlass und Umfang von Preisänderungen Preisänderungen erfolgen nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB. Dies können Sie gerichtlich überprüfen lassen. 6.1.1 Anlass für Preisänderungen sind folgende Kostenänderungen (Kostenerhöhungen und -senkungen): 6.1.1.1 Änderungen der Höhe - der EEG-Umlage, KWKG-Umlage, Offshore-Umlage, Umlage zu abschaltbaren Lasten, Umlage nach § 19 StromNEV und/oder - der Netzentgelte und/oder - der Entgelte für Messstellenbetrieb inklusive Messung und/oder - der Konzessionsabgabe und/oder - der Strom- und/oder Umsatzsteuer. 6.1.1.2Unmittelbare Verteuerung oder Verbilligung des Bezugs (inklusive Erzeugung) oder des Transports von Strom durch Steuern, Abgaben, Umlagen oder vom Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber in Rechnung gestellter Entgelte infolge nach Vertragsschluss in Kraft tretender deutscher oder europäischer Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien oder Maßnahmen des Netzbetreibers oder Messstellenbetreibers, soweit die rechtlichen Grundlagen nichts anderes bestimmen. 6.1.1.3Änderung der Bezugs- oder Vertriebskosten. 6.1.2 Den Umfang von Preisänderungen ermitteln wir durch die Saldierung von Änderungen der in Ziffer 6.1.1 genannten Kosten unter Anwendung einheitlicher sachlicher und zeitlicher Maßstäbe. Dabei können wir auch künftige Kostenentwicklungen auf der Grundlage von Prognosen nach billigem Ermessen einbeziehen. Bei Kostensenkungen dürfen wir keine für Sie ungünstigeren Maßstäbe als bei Kostensteigerungen anlegen. 6.2 Informationspflicht/Sonderkündigungsrecht im Fall von Preisänderungen 6.2.1 Wir teilen Ihnen Preisänderungen mindestens sechs Wochen vor deren Wirksamwerden in Textform mit. Im Rahmen dieser Mitteilung informieren wir Sie in allgemein verständlicher Form über Anlass und Umfang der Preisänderung. Preisänderungen können nur zum Monatsersten erfolgen. 6.2.2 Ihnen steht im Fall einer Preisänderung das Recht zu, diesen Vertrag fristlos zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen. Wir werden Sie zeitgleich mit der Information über die Preisänderung auf dieses Kündigungsrecht in Textform besonders hinweisen. Weitere vertragliche und gesetzliche Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt. 7 Ablesung, Ermittlung des Verbrauchs, Zutrittsrecht, Nachprüfung von Messeinrichtungen 7.1 Für unsere Abrechnung verwenden wir die Zählerstände, die uns von Ihnen, Ihrem Netzbetreiber
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oder Messstellenbetreiber mitgeteilt wurden. Wir können den Zählerstand auch selbst ablesen oder dies von Ihnen verlangen, - für eine Abrechnung, - beim Wechsel des Lieferanten oder - wenn wir ein berechtigtes Interesse haben, den übermittelten Zählerstand zu überprüfen. Wenn Ihnen die eigene Ablesung nicht zumutbar ist, können Sie dieser im Einzelfall widersprechen. Bei einem berechtigten Widerspruch dürfen wir Ihnen die Kosten für eine Ablesung nicht berechnen. Wir haben nach vorheriger Information und unter Vorlage eines Ausweises ein Zutrittsrecht zu Ihrem Grundstück und Ihren Räumen. Dieses Zutrittsrecht haben wir nur, wenn dies notwendig ist, um - die Bemessungsgrundlagen für die Preise zu ermitteln oder - die Messeinrichtungen gemäß Ziffer 7.2 abzulesen. Dieses Recht haben auch Ihr Netzbetreiber und Messstellenbetreiber sowie Unternehmen, die von uns, Ihrem Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber beauftragt wurden. Sie erhalten mindestens eine Woche vorher eine Information über den Termin (z.B. durch Aushang am oder im jeweiligen Haus). Ihnen wird mindestens ein Ersatztermin angeboten. Sie müssen dafür sorgen, dass die Messeinrichtungen an dem Termin zugänglich sind. Wenn einer der gemäß Ziffer 7.3 Berechtigten Ihr Grundstück und Ihre Räume für eine Ablesung nicht betreten kann, können wir Ihren Verbrauch auch rechnerisch ermitteln. Dies gilt auch, wenn Sie eine vereinbarte eigene Ablesung nicht oder zu spät durchführen. Bei Bestandskunden berechnen wir den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung. Bei Neukunden legen wir den Verbrauch vergleichbarer Kunden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse zugrunde (z.B. Anzahl der Bewohner eines Hauses). Sie können die Nachprüfung der Messeinrichtungen bei uns beantragen. Wir veranlassen dann beim Messstellenbetreiber die Nachprüfung durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle (nach § 40 Abs. 3 MessEG). Wenn Sie die Nachprüfung nicht bei uns beantragen, müssen Sie uns zeitgleich darüber informieren. Die Kosten der Prüfung zahlen wir, wenn die Abweichung die gesetzlichen Grenzwerte (sogenannte Verkehrsfehlergrenzen) überschreitet. Wenn die Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden, zahlen Sie die Kosten. Abrechnung Wir rechnen Ihren Verbrauch normalerweise einmal jährlich ab. Soweit wir mit Ihnen etwas anderes vereinbart haben, gilt die abweichende Vereinbarung vorrangig. So ermitteln wir Ihre Energiekosten für Ihren Abrechnungszeitraum: Ihren Verbrauch multiplizieren wir mit dem gültigen Arbeitspreis (netto). Dazu addieren wir den ab Beginn der Lieferung tagesgenau berechneten Grundpreis (netto) und wenn vereinbart, zusätzlich angefallene Kosten (netto). Auf dieses Ergebnis rechnen wir die Umsatzsteuer hinzu. Wenn sich in einem Abrechnungszeitraum der Arbeitspreis (brutto) ändert, wird der Abrechnungszeitraum aufgeteilt. Der Verbrauch in der Zeit vor der Preisänderung wird mit den bis dahin geltenden Preisen, der Verbrauch danach mit den neuen Preisen abgerechnet. Bei einer Verbrauchsermittlung berücksichtigen wir auch jahreszeitliche Schwankungen angemessen (z. B. einen erhöhten Verbrauch im Winter). Die Grundlagen dafür sind Ihr bisheriger Verbrauch und unsere Erfahrungswerte mit vergleichbaren Kunden. Rechnungsstellung, Abschläge, Bezahlung Rechnen wir Ihren Verbrauch für mehrere Monate ab, können wir für den durch uns gelieferten und noch nicht abgerechneten Strom Teilzahlungen („Abschläge“) verlangen. Diese errechnen sich im ersten Abrechnungszeitraum anteilig auf Grundlage des von Ihnen oder von Ihrem Netzbetreiber genannten Verbrauchs und den jeweils gültigen Preisen. Für die folgenden Zeiträume berechnen wir die Abschläge auf Basis der jeweils gültigen Preise und Ihres zu erwartenden Verbrauchs. Diesen ermitteln wir auf Basis des von Ihnen im letzten Abrechnungszeitraum verbrauchten Stroms. Wenn wir Ihren Abschlag nicht wie beschrieben berechnen können, richtet sich der Abschlag nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Wenn Sie uns glaubhaft machen, dass Ihr Verbrauch erheblich geringer ist, werden wir das angemessen berücksichtigen. Ändern sich die Preise, können wir die danach anfallenden Abschläge entsprechend dem Prozentsatz der Preisänderung anpassen. Ergibt die Abrechnung, dass Sie zu hohe Abschläge bezahlt haben, erstatten wir Ihnen unverzüglich den zu viel gezahlten Betrag. Wir können diesen auch spätestens mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnen. Sie können durch Überweisung oder SEPA-Lastschriftmandat bezahlen. Rechnungsbeträge und Abschläge werden zum jeweils von uns angegebenen Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch zwei Wochen, nachdem Sie unsere Aufforderung zur Zahlung erhalten haben. Wir dürfen die Fälligkeit also einseitig bestimmen. Das heißt, dass Sie ohne weitere Mitteilung in Verzug kommen, wenn Sie Ihrer Zahlungspflicht nicht rechtzeitig nachkommen. Wenn Sie mit Zahlungen in Verzug sind, können wir folgende Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen: - Kosten für eine Mahnung, - Kosten, die entstehen, wenn ein von uns Beauftragter den offenen Betrag einzieht (z.B. ein Inkasso-Dienstleister). Die Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf nicht höher sein als die normalerweise zu erwartenden Kosten. Sie können verlangen, dass wir Ihnen die Berechnungsgrundlage für die Kosten nachweisen. Sie sind außerdem berechtigt, uns nachzuweisen, dass keine oder geringere Kosten entstanden sind. Bei Einwänden gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen, die nicht § 315 BGB betreffen, dürfen Sie die Zahlung nur aufschieben oder verweigern, - soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder - sofern der in Ihrer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist. Dies gilt nur, solange durch eine von Ihnen verlangte Nachprüfung nicht festgestellt ist, dass Ihre Messeinrichtung ordnungsgemäß funktioniert. Sie können gegen unsere Ansprüche nur aufrechnen, wenn Sie eine Forderung gegen uns haben, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Bei den nachfolgend genannten Fehlern erstatten wir Ihnen den zu viel gezahlten Betrag oder fordern den fehlenden Betrag von Ihnen nach: - Eine Prüfung der Messeinrichtung ergibt, dass die Verkehrsfehlergrenzen überschritten wurden. - Es werden Fehler in der Ermittlung Ihres Rechnungsbetrags festgestellt. Können wir den Umfang des Fehlers nicht einwandfrei feststellen oder zeigt die Messeinrichtung keine Werte an, schätzen wir den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung für eine Nachberechnung. Grundlage für die Schätzung ist der durchschnittliche Verbrauch des dieser Ablesung vorhergehenden und des auf die Feststellung des Fehlers folgenden Abrechnungszeitraums. Wir können als Grundlage für die Schätzung auch den Verbrauch aus dem Vorjahr verwenden. Die tatsächlichen Verhältnisse berücksichtigen wir angemessen (z. B. die Anzahl der Bewohner eines Hauses). Bei Fehlern wegen einer nicht ordnungsgemäß funktionierenden Messeinrichtung legen wir der Nachberechnung den vom Messstellenbetreiber ermittelten und Ihnen mitgeteilten korrigierten Verbrauch zugrunde.
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Sie bzw. wir haben nur Ansprüche aus Berechnungsfehlern für den Abrechnungszeitraum, der der Feststellung des Fehlers vorangeht. Hat sich der Fehler über einen längeren Zeitraum ausgewirkt, ist der Anspruch auf maximal drei Jahre beschränkt. Die Drei-Jahres-Frist wird von dem Zeitpunkt an zurückgerechnet, in dem Sie von der Möglichkeit einer Nachforderung Kenntnis haben. Im Fall einer Erstattung ist der Zeitpunkt maßgeblich, in dem wir von der Möglichkeit einer Erstattung Kenntnis haben. Vorauszahlung, Sicherheitsleistung Wir dürfen für den Verbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlungen von Ihnen verlangen. Dies gilt nur, wenn wir nach den Umständen des Einzelfalls davon ausgehen dürfen, dass Sie Ihrer Zahlungspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen. Wenn wir von Ihnen eine Vorauszahlung verlangen, werden wir Sie hierüber klar und verständlich informieren. Wir teilen Ihnen dabei den Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung mit. Weiter informieren wir Sie darüber, was Sie tun können, um nicht mehr im Voraus zahlen zu müssen. Die Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach Ihrem Verbrauch im vorhergehenden Abrechnungszeitraum oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Wenn Sie uns glaubhaft machen, dass Ihr Verbrauch erheblich geringer ist, werden wir dies angemessen berücksichtigen. Verlangen wir Abschläge, gilt: Wir dürfen Vorauszahlungen nur in ebenso vielen Teilbeträgen wie Abschlägen verlangen. Die Vorauszahlung verrechnen wir mit der nächsten Rechnung. Wir können statt der Vorauszahlung bei Ihnen auch einen Bargeld- oder Chipkarten-Zähler oder sonstige vergleichbare Vorkassesysteme einrichten. Wenn Sie keine Vorauszahlung leisten wollen oder können, dürfen wir in angemessener Höhe Sicherheiten verlangen. Barsicherheiten werden nach dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst. Wenn Sie mit Zahlungen aus dem Vertragsverhältnis in Verzug sind und nicht unverzüglich nach einer erneuten Aufforderung zahlen, dürfen wir die Sicherheiten verwerten. Auf diese Folge müssen wir Sie in der Aufforderung hinweisen. Wenn Sie uns Wertpapiere als Sicherheit überlassen haben und wir diese verkaufen, gehen mögliche Kursverluste zu Ihren Lasten. Wir müssen Ihnen die Sicherheiten unverzüglich zurückgeben, wenn wir keine Vorauszahlung mehr von Ihnen verlangen dürfen. Unterbrechung der Versorgung Wir dürfen die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen lassen, wenn - Sie nicht unerheblich gegen die Bestimmungen dieses Vertrags schuldhaft verstoßen und - die Unterbrechung erforderlich ist, um den Verbrauch von Strom vor der Installation der Messeinrichtung oder durch Manipulation oder Umgehung der Messeinrichtung zu verhindern. Wir dürfen auch bei anderen Verstößen gegen die Vertragsbestimmungen die Versorgung durch den Netzbetreiber unterbrechen lassen. In diesen Fällen informieren wir Sie mindestens 4 Wochen vorher über die beabsichtigte Unterbrechung. Wir dürfen die Versorgung nicht unterbrechen lassen, wenn - die Folgen der Unterbrechung in keinem Verhältnis zur Schwere des Verstoßes stehen oder - Sie glaubhaft darlegen, dass Sie Ihren Verpflichtungen nachkommen werden. Eine Unterbrechung ist insbesondere möglich, wenn Sie trotz einer Mahnung eine fällige Zahlung nicht begleichen und mit mindestens 100 € in Verzug sind. Wir dürfen bereits mit der Mahnung die Unterbrechung der Versorgung androhen, wenn dies nicht außer Verhältnis zu Ihrem Verstoß steht. Bei der Berechnung des Betrags, mit dem Sie in Verzug sind, gilt: - Etwaige Anzahlungen werden abgezogen. - Nicht titulierte Forderungen, die Sie form- und fristgerecht sowie schlüssig beanstandet haben, werden nicht berücksichtigt. - Rückstände, die wegen einer Vereinbarung zwischen uns und Ihnen noch nicht fällig sind, werden nicht berücksichtigt. - Rückstände, die aus einer strittigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung entstanden sind, werden nicht berücksichtigt. Den Beginn der Unterbrechung müssen wir Ihnen mindestens drei Werktage im Voraus ankündigen. Wir müssen die Versorgung unverzüglich wiederherstellen lassen, wenn - der Grund für eine Unterbrechung entfallen ist und - Sie die Kosten für die Unterbrechung und die Wiederherstellung der Versorgung gezahlt haben. Die Kosten für die Unterbrechung und die Wiederherstellung der Versorgung können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden. Ziffer 9.4 Sätze 2 bis 5 gelten entsprechend. Haftung Ansprüche wegen einer Störung des Netzbetriebs inklusive des Netzanschlusses können Sie ausschließlich gegen Ihren Netzbetreiber geltend machen. Wir haften nur für Schäden, die entstanden sind, soweit wir oder Personen, für die wir haften, - vorsätzlich oder fahrlässig Leben, Körper oder Gesundheit verletzt haben, - vorsätzlich oder fahrlässig wesentliche Vertragspflichten verletzt haben. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir insofern nur für vertragstypische und bei Vertragsbeginn vorhersehbare Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, die Ihre wesentlichen Rechtspositionen aus diesem Vertrag schützen. Wesentliche Vertragspflichten sind ferner solche, deren Erfüllung die Durchführung dieses Vertrags überhaupt erst möglich macht und auf deren Einhaltung Sie deshalb vertrauen dürfen. - vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht wesentliche Vertragspflichten verletzt haben. Außerdem haften wir, soweit zwingende gesetzliche Haftungsregelungen bestehen (z.B. das ProdHaftG). In allen anderen Fällen haften wir nicht. Änderungen der Bedingungen dieses Vertrags Wir dürfen die Vertragsbedingungen zum Monatsersten ändern, wenn: - die Bedingungen dieses Vertrags durch eine Gesetzesänderung unwirksam werden oder - die Bedingungen dieses Vertrags durch eine gerichtliche Entscheidung unwirksam geworden sind oder voraussichtlich unwirksam werden oder - die rechtliche oder tatsächliche Situation sich ändert und Sie bzw. wir diese Veränderung bei Abschluss des Vertrags nicht vorhersehen konnten und dies zu einer Lücke im Vertrag führt oder die Ausgewogenheit des Vertragsgefüges (insbesondere von Leistung und Gegenleistung) dadurch nicht unerheblich gestört wird. Wir dürfen die Vertragsbedingungen jedoch nur ändern, wenn gesetzliche Bestimmungen die Ausgewogenheit des Vertragsgefüges nicht wiederherstellen oder die entstandene Lücke nicht füllen. Die Regelung in Ziffer 13.1 gilt nicht für eine Änderung der - Preise, - vereinbarten Hauptleistungspflichten, - Laufzeit des Vertrags und - Regelungen zur Kündigung. Wir informieren Sie mindestens sechs Wochen vorher über die geplante Änderung in Textform. Darin teilen wir Ihnen auch den Zeitpunkt mit, ab dem die geänderten Bedingungen gelten sollen. Die Änderung wird nur wirksam, wenn Sie zustimmen. Sie stimmen der Änderung zu, wenn Sie nicht bis zu dem in der Mitteilung genannten Zeitpunkt in Textform widersprechen. Darüber hinaus können Sie den Vertrag fristlos zu dem in der Mitteilung genannten Änderungsdatum kündigen. Wenn Sie der Änderung nicht widersprechen oder nicht fristlos kündigen, gelten ab dem in der Mitteilung genannten Zeitpunkt die geänderten Bedingungen. Auf Ihre Rechte und die Folgen nach den Ziffern 13.3 bis 13.5 werden wir Sie in unserer Mitteilung besonders hinweisen.



14



15



16



17 17.1 17.2



17.3 17.4 17.5 17.6



Datenschutz Ihre personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir nach den geltenden Vorschriften zum Datenschutz. Wir verwenden Ihre Daten, um mit Ihnen einen Vertrag abzuschließen, durchzuführen oder zu beenden. Dazu gehört auch, dass wir Daten über das Zahlungsverhalten speichern. Wir benötigen diese Daten, um das Mahnwesen, eine Sperrung und eine eventuelle Beendigung des Vertrags durchführen zu können. Im Übrigen verwenden wir Ihre Daten ohne eine von Ihnen gesondert erklärte, ausdrückliche Einwilligung nur für nachfolgende Zwecke: - für unsere eigenen geschäftlichen Interessen, - zur Beratung und Betreuung unserer Kunden zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Produkte und - für Werbung per Post. Sofern erforderlich, geben wir personenbezogene Daten im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung an Unternehmen in unserem Konzern oder an externe Dienstleister weiter (z.B. für Abrechnungen und für IT-Dienstleistungen). Ist dies gesetzlich zulässig oder haben Sie eingewilligt, übermitteln wir Ihre Daten auch an Dritte (z.B. für die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen). Netzbetreiber und Messstellenbetreiber dürfen alle Kundendaten an uns weitergeben, die zur Belieferung und Abrechnung erforderlich sind. Dies gilt auch für wirtschaftlich sensible Informationen im Sinne von § 6a EnWG. Außer bei einem Verkauf von Forderungen werden wir Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. Ein wichtiger Hinweis: Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbung per Post, bedarfsgerechte Produktgestaltung und Marktforschung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Dazu genügt eine formlose Mitteilung an uns: E.ON Energie Deutschland GmbH, Postfach 14 75, 84001 Landshut, Telefon 08 71-95 38 62 00 oder E-Mail: [email protected] Bonitätsprüfung (Prüfung der Kreditwürdigkeit) Sie willigen ein, dass wir Ihre Bonität prüfen, um das Risiko zu vermeiden, dass Sie Ihre Rechnung nicht bezahlen. Dazu holen wir vor Abschluss des Vertrags Auskünfte über bonitätsrelevante Merkmale von Auskunfteien ein. Bei den Auskunfteien handelt es sich um folgende Unternehmen: - accumio finance services GmbH, Kabelkamp 1a, 30179 Hannover - SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (nachfolgend „SCHUFA“) - Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss Wir dürfen Ihren Auftrag ohne individuelle Prüfung automatisiert ablehnen, wenn sich aus den Auskünften negative bonitätsrelevante Merkmale über Sie ergeben. Bei den Auskünften über bonitätsrelevante Merkmale kann es sich um harte Negativmerkmale (Insolvenz, eidesstattliche Versicherung, Haftanordnung), weiche Negativmerkmale über ein nicht vertragsgemäßes Verhalten von Ihnen (z. B. Nichtzahlung von Forderungen in den in § 28a BDSG bezeichneten Fällen) sowie um Wahrscheinlichkeitswerte zur Beurteilung des Kreditrisikos (sog. Scoring) handeln. Für das Scoring greifen wir im Rahmen des § 28b BDSG auf den Datenbestand der SCHUFA zurück und nutzen auch Anschriftendaten. Informationen zum Scoring erhalten Sie unter www.meineschufa.de/score. Die Auskunfteien speichern Daten, die sie z.B. von Banken oder Unternehmen erhalten. Zu diesen Daten zählen Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift sowie Informationen zu offenen Forderungen und nicht vertragsgemäßem Verhalten. Diese Daten stellen die Auskunfteien ihren Partnerunternehmen bereit, damit diese die Kreditwürdigkeit prüfen können. Voraussetzung: Die Vertragspartner der Auskunfteien haben ein berechtigtes Interesse daran, dass die Daten übermittelt werden. Ein berechtigtes Interesse kann z.B. ein geplantes Vertragsverhältnis sein. Wenn Sie Informationen zu den von Ihnen gespeicherten Daten wünschen, erhalten Sie diese direkt von den Auskunfteien. Bestimmungen zum Inkasso (Forderungseinzug) Um fällige, aber von Ihnen nicht ausgeglichene Forderungen einzuziehen, arbeiten wir mit Inkassodienstleistern und Rechtsanwälten zusammen. Kommt es im Inkassofall zur Übermittlung personenbezogener Daten an einen Inkassodienstleister oder an Rechtsanwälte, werden wir Sie hierüber vorab informieren. Von der Übermittlung betroffen sind dann folgende Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Daten zur Forderung und zu deren Höhe sowie Ihre Bankleitzahl/BIC. Wir sind berechtigt, Ihre Daten zu einer fälligen, aber von Ihnen nicht ausgeglichenen Forderung durch uns oder die von uns beauftragten Inkassodienstleister oder Rechtsanwälte bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 28a Abs. 1 BDSG an eine Auskunftei zu übermitteln. Über eine solche Übermittlung werden Sie rechtzeitig vorab informiert. Schlussbestimmungen Um unsere vertraglichen Pflichten zu erfüllen, dürfen wir Dritte beauftragen. Sie können die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit unserer, wir nur mit Ihrer Zustimmung auf einen Dritten übertragen. Wir dürfen die Rechte und Pflichten aber auch ohne Ihre Zustimmung auf ein mit uns verbundenes Unternehmen nach §§ 15 ff. AktG übertragen. Der Wechsel Ihres Lieferanten ist kostenlos und wird zügig durchgeführt. Hierbei beachten wir die vertraglich vereinbarten Fristen. Wartungen sind nicht Bestandteil dieses Vertrags. Mündliche Vereinbarungen bestehen nicht. Vorhandene oder zukünftig ergänzte Bestimmungen dieses Vertrags können ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden. In diesen Fällen gelten die übrigen Bestimmungen aber weiterhin.



Gesetzliche Informationspflichten: Energieeffizienz: Wenn Sie Ihren Verbrauch senken möchten, erhalten Sie Informationen hierzu bei der Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bfee-online.de). Dort finden Sie eine Liste der Anbieter von Energiedienstleistungen, -audits und -effizienzmaßnahmen sowie Berichte zur Energieeffizienz. Informationen zur Energieeffizienz bekommen Sie auch bei der Deutschen Energieagentur (www.dena.de) und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (www.vzbv.de). Informationen zum Kundenservice und zu Streitbeilegungen: Wenn Sie Fragen haben oder mit uns nicht zufrieden sind, ist unser Kundenservice gern für Sie da: E.ON Energie Deutschland GmbH, Postfach 14 75, 84001 Landshut, Telefon 08 71-95 38 62 00, [email protected] Wenn wir gemeinsam keine Lösung finden, haben Sie als Privatkunde (Verbraucher im Sinne des § 13 BGB) die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle Energie e.V. zu wenden. Die Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie e.V. ist für uns als Ihr Energielieferant verpflichtend. Kontaktdaten: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon 030-27 57 24 00, [email protected], www.schlichtungsstelle-energie.de Zusätzlich stellt der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur Informationen zu Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Strom und Erdgas, zu geltendem Recht und den Rechten von Privatkunden zur Verfügung. Kontaktdaten: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Verbraucherservice, Postfach 80 01, 53105 Bonn, Telefon 030-22 48 05 00, [email protected] Stand: 1.4.2017



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Herzlich Willkommen 

08.04.2018 - Gesanleiterin: Irene Unrau | Soloistin: Denise Martens. Bibellese: Elisabeth Kasdorf | Botschaft: Helmut Kasdorf. NÃ¤chsten Sonntag: Pastor ...
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Herzlich Willkommen 

vor 7 Tagen - Gesangleitung: Albert P. | Musikgruppe: Albert P., Jacob D.,& Peter N. Predigt: Pastor Paulhans Funk | NÃ¤chsten Sonntag: Pastor Paulhans ...
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Herzlich Willkommen 

03.06.2018 - Stolze GroÃŸeltern sind Mel & Joyce. Penner. Jedermann ist zu Montag, den 4. Juni um 19:00 Uhr, in NKMB zur. Buchvorstellung: â€žDie wahre ...
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Herzlich Willkommen 

Wenn Sie daran interessiert sind, eine Paska zu spenden, kontaktieren Sie bitte Lori Rempel unter der Telf. 204-663-0703 oder. E-mail: [email protected]. â€”â€”â€” Lasset uns beten â€”â€”â€”. - fÃ¼r Irmgard Pauls, Maria Tiessen, Tina Warkentin und A
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Herzlich Willkommen 

CROqUE MONSIEUR. 8,50 â‚¬ gerÃ¶stetes Brot mit Kochschinken .... RUM COLA (Appleton Estate V/X, Coca-Cola) 4, 7. 0,3 l. 6,50 â‚¬. CUBA LIBRE. 0,3 l. 7,90 â‚¬.
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Herzlich Willkommen 

08.10.2017 - Person und Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt. Ein leichtes Abendessen ... Hungernden zu helfen. â€¢ dass Gottes Geist unsere ...
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Herzlich Willkommen 

Wenn Du ein Gebetsanliegen hast, rufe bitte das GemeindebÃ¼ro an. Diakone in dieser Woche: Helmut & Elizabeth Kasdorf. Herzlich Willkommen zum Gottesdienst. 4. MÃ¤rz 2018 [email protected]. GemeindebÃ¼ro Ã–ffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00










 


[image: alt]





Herzlich Willkommen 

23.09.2018 - September in Paraguay. Die. Beerdigung fand am 18. September statt. Das GemeindebÃ¼ro bleibt am Montag, den 24. September geschlossen.
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Herzlich Willkommen 

09.12.2018 - In NKMB kann man durch Bargeld, Scheck, direkte Einzahlung, E-Transfers und PayPal spenden. VierteljÃ¤hrige Abrechnung: Spenden ...
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Herzlich Willkommen 

17.02.2019 - Prelude â€“ Rovena E. (Piano). Chor. Einleitung und Gebet. Lied # 317 â€žWeiÃŸ ich den Weg auch nichtâ€�. Chor. Bibellese ~ 1.Mose 39:1-18. Chor.
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Herzlich Willkommen 

zum Gottesdienst. 27. Mai 2018. GemeindebÃ¼ro Ã–ffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr. 1315 Gateway Road. 204-985-6050 [email protected].
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herzlich willkommen 

ist zu einem wichtigen Umschlagplatz zwischen Asien und Afrika geworden. Die ..... zentraler bereich: zugeschnitten fÃ¼r grosse und kleine Kinder, Go Kart,.
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Herzlich Willkommen 

Duett: Ella & Lucy Schmidt | Gesangleiterin & Gedicht: Irene Unrau. Quartett: Rieta Hildebrand, Roselly Funk, Helene Kampen & Irene Unrau. Piano: Lorna Boge ...
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Herzlich Willkommen 

August, zwecks Bauarbeiten geschlossen bleiben. Das Personal wird wÃ¤hrend ... 5. August 2018. Oh Gott, hÃ¶r` mein Schrei`n. Oh Gott, hÃ¶r' mein Schrei'n!
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Herzlich Willkommen 

27.01.2019 - englische Radioprogramm von Square One World Media, dass Interesse der. ZuhÃ¶rer wecken mÃ¶ge in der ganzen Welt. Wenn Du ein ...
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Herzlich Willkommen 

08.07.2018 - fÃ¼r alle ehrenamtliche Helfer des MCC, die in Puerto Rico, Texas und Florida nach den StÃ¼rmen vom Jahr 2017 wieder Hoffnung zu vielen ...
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Herzlich Willkommen 

01.07.2018 - Tomas Martens und Familien, sowie Rudolf & Nicole Duerksen mit Familie, nach dem Heimgang ihrer Mutter, GroÃŸmutter und Schwester, ...
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Herzlich Willkommen 

in Jesus erfahren. â€¢ fÃ¼r Diego Martinez und fÃ¼r die MB Gemeinden in Kolumbien, dass sie nach dem neuen Friedensvertrag zwischen der Regierung und den.
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Herzlich Willkommen 

20.05.2018 - Golden West Lodge. - fÃ¼r die Familien, die nach ... College, die Studenten ausbilden, damit diese durch ihren Glauben an. Christus, und durch ...
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Herzlich Willkommen 

28.01.2018 - Informationen erhalten Sie im Welcome Center. â€”â€”â€” Lasset uns beten â€”â€”â€”. - fÃ¼r Victor Koehn, Irmgard Pauls, Maria Tiessen, und Tina Warkentin im Bethania. Heim, und Peter Janzen im Middlechurch Heim. - Danke Gott fÃ¼r Anne Fr
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Herzlich Willkommen 

10.02.2019 - Kindergarten: Registrierung kÃ¶nnen am 6. MÃ¤rz von 18 bis 19 Uhr gemacht werden. FÃ¼r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ...
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Herzlich Willkommen 

13. Mai statt. Anmeldungen kÃ¶nnen ab sofort online gemacht werden. ... und Leitung. - fÃ¼r die Kinder, die am FrÃ¼hstÃ¼cks Programm der Polson School profitieren, ... fÃ¼r â€œOne Hope CanadaË®, die das Evangelium an Kinder und Jugendliche.
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Herzlich Willkommen 

28.04.2019 - Tod von Eduards Bruder, Jacob Willms, am Freitag, den 19. April in Abbotsford. Herzlich gratulieren wir Oliver & Natalie Wiebe zur Geburt ihrer ...
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Herzlich Willkommen 

03.03.2019 - ... Scheck, direkte Einzahlung, E-Transfers und online spenden ... Wochenende den â€žBeautiful Unique Girlâ€œ und â€žMicah's Super Vlogâ€œ Dienst.
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